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AKTUELLE NEWS 

Paderborn / Montag, 22. März 2010 
 

Thema: Arbeitsrecht 

Titel Befristete Verträge bei Bundesagentur sind unzulässig 

Das Bundesarbeitsgericht hat befristete Verträge von Angestellten der BA zur Bearbeitung von Hartz-IV-Fällen als rechtswidrig 

erklärt. Es fehlte an einer nachvollziehbaren Zwecksetzung für die Befristung. 

Die Bundesrichter begründeten ihre Entscheidung damit, dass die Bundesagentur für Arbeit (BA) bei den Verträgen aus dem 

Jahr 2005 gegen Regelungen im Teilzeit- und Befristungsgesetz verstoßen habe.  

Grund dafür sei, dass in ihrem Haushaltsplan bei den Geldern für bundesweit bis zu 5000 auf drei Jahre befristete Arbeitsverträge 

die geforderte "nachvollziehbare Zwecksetzung für eine Aufgabe von vorübergehender Dauer" fehlte. 

Die Bundesrichter gaben der Klage einer Frau gegen ihren von Oktober 2005 bis Dezember 2007 befristeten Arbeitsvertrag statt. 

Ihr Arbeitsverhältnis mit der BA bestand damit weiter, sagte eine Gerichtssprecherin. Die Frau könne jetzt Gehaltsnachzahlungen 

einklagen. Es handele sich dabei jedoch um eine Entscheidung im konkreten Fall und nicht für die anderen befristeten 

Arbeitsverträge im Zusammenhang mit Hartz-IV-Fällen aus dem Jahr 2005. 

Bei befristeten Arbeitsverträgen, die aus Haushaltsmitteln vergütet werden, müsse eine Zwecksetzung schon wegen des 

europäischen Rechts erfolgen, so die Richter. Dadurch würde eine Kontrolle möglich, "ob die befristete Beschäftigung der 

Deckung eines vorübergehenden Bedarfs dient". 

Die Befristung eines Arbeitsvertrags ist nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 TzBfG sachlich gerechtfertigt, wenn der Arbeitnehmer aus 

Haushaltsmitteln vergütet wird, die haushaltsrechtlich für eine befristete Beschäftigung bestimmt sind, und er entsprechend 

beschäftigt wird. 

Hierzu müssen im Haushaltsplan Mittel mit einer nachvollziehbaren Zwecksetzung für eine Aufgabe von vorübergehender Dauer 

ausgewiesen sein. Die Zwecksetzung muss schon aus Gründen des Europäischen Gemeinschaftsrechts so bestimmt sein, dass sie 

eine Kontrolle ermöglicht, ob die befristete Beschäftigung der Deckung eines vorübergehenden Bedarfs dient. 

Quelle: BAG, Urteil v. 17.3.2010, 7 AZR 843/08, mit Material von haufe.de, dpa 

Mitgeteilt 

von 

Rechtsanwalt Martin J. Warm, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Steuerrecht, Anwalt für Mittelstand und 

Wirtschaft, Paderborn, www.warm-warm-wirtschaftsrecht.de  

Weitere aktuelle Nachrichten aus dem juristischen und rechtlichen Bereich finden Sie auf unserem kanzleieigenen 

Rechtsanwaltsblog hier klicken ... 

Haben Sie Rückfragen oder Anregungen? 

Dann senden Sie Ihre Fragen an newsletter [AT] warm-wirtschaftsrecht.de oder rufen Sie uns an Paderborn 0 52 51 / 14 25 80! 

Wir versprechen, dass wir uns zeitnah um Ihr Anliegen kümmern!  

http://www.warm-warm-wirtschaftsrecht.de/
http://rechtsanwaltpaderborn.wordpress.com/
mailto:newsletter@warm-wirtschaftsrecht.de?subject=Frage%20zu%20Ihren%20aktuellen%20News%20auf%20warm-wirtschaftsrecht.de
http://www.warm-wirtschaftsrecht.de
http://www.warm-wirtschaftsrecht.de
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Kurzvorstellung unserer Kanzlei 

Unsere Kanzlei hat ihre Schwerpunkte im Privat- und Wirtschaftsrecht auf der Schnittstelle Recht, Wirtschaft, Steuern. 

Mit dieser Spezialisierung betreuen wir mittelständische Unternehmen und Dienstleister aus allen Branchen und Rechtsformen 

sowie Privatpersonen. 

Dabei ist die individuelle Betreuung unserer Mandanten eines unserer wichtigsten Anliegen. 

Unser Angebot richtet sich an mittelständische Unternehmen sowie Privatpersonen aus dem Einzugsgebiet Hochstift, 

Paderborner Land, nördliches Sauerland, Nordhessen, Ostwestfalen und Lippe. Darüber hinaus sind wir auch bundesweit tätig. 

Hierbei unterstützt uns eine kanzleieigene moderne Technologie. 

Durch eine gute Erreichbarkeit, eine umgehende Bearbeitung Ihrer Anliegen und durch rechtlich fundierte Praxislösungen trägt 

unsere Kanzlei den Bedürfnissen ihrer Mandanten Rechnung. 

Wir streben langfristige Beziehungen zu unseren Mandanten und Partnern an, die auf Qualität, Vertrauen und Verlässlichkeit 

beruhen. 

Konzept unserer Kanzlei 

 Spezialkanzlei für wirtschaftsrechtliche Fragestellungen 

 Schwerpunkte im Privat- und Wirtschaftsrecht auf der Schnittstelle Recht, Wirtschaft, Steuern 

 Mandanten: Mittelständische Unternehmen und Dienstleister aus allen Branchen und Rechtsformen sowie 

Privatpersonen 

 Individuelle Betreuung unserer Mandanten 

 Kanzleieigene moderne Technologie 

 Gute Erreichbarkeit  

 Langfristige Beziehungen zu unseren Mandanten und Partnern 

 Qualität, Vertrauen und Verlässlichkeit  
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